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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.2006

Norm

ZPO §41

ZPO §178

Rechtssatz

Für die Einbringung eines "leeren" Einspruches und eines nachfolgenden vorbereitenden Schriftsatzes steht insgesamt

ein Kostenersatz nur für einen Schriftsatz nach TP 3 A RATG zu; dies gilt auch dann, wenn mit dem "leeren" Einspruch

eine Vertretungsanzeige verbunden ist.

Entscheidungstexte

6 R 6/06h
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